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Teil A

1.	 �Welche Gefahren sind versicherbar? Welche Schäden sind versi-
chert?
Der Versicherer entschädigt für versicherte Sachen, die durch fol-
gende Ereignisse (Gefahren) zerstört oder beschädigt werden oder 
infolge solcher Ereignisse abhandenkommen:

•	�Brand; Blitzschlag; Überspannung durch Blitz; Explosion; Im-
plosion; Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs, seiner Teile 
oder Ladung;

•	Leitungswasser;
•	Sturm, Hagel.

Jede der genannten Gefahrengruppen, kann auch einzeln versi-
chert werden.

2.	 Welche generellen Ausschlüsse gibt es?

2.1	 Krieg
Nicht versichert sind Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignis-
se, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand. Das gilt ohne 
Berücksichtigung mitwirkender Ursachen.

2.2	 Unruhen
Nicht versichert sind Schäden durch Innere Unruhen. Das gilt ohne 
Berücksichtigung mitwirkender Ursachen.

2.3	 Kernenergie
Nicht versichert sind Schäden durch Kernenergie, nukleare Strah-
lung oder radioaktive Substanzen. Das gilt ohne Berücksichtigung 
mitwirkender Ursachen.

3.	 �Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Luftfahrzeuge

3.1	 Brand
Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd 
entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener 
Kraft auszubreiten vermag.

3.2	 Blitzschlag
Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen.

3.3	 Überspannung durch Blitz
Überspannung durch Blitz ist ein Schaden, der durch Überspan-
nung, Überstrom oder Kurzschluss infolge eines Blitzes oder durch 
sonstige atmosphärisch bedingte Elektrizität an versicherten elek-
trischen Einrichtungen und Geräten entsteht.

3.4	 Explosion
Explosion ist eine plötzlich verlaufende Kraftäußerung, die auf 
dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beruht.
Die Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur 
unter besonderen Voraus-setzungen vor. Die Wandung muss in 
einem solchen Umfang zerrissen werden, dass ein plötzlicher Aus-
gleich des Druckunterschieds innerhalb und außerhalb des Be-
hälters stattfindet. Wird im Innern eines Behälters eine Explosion 
durch chemische Reaktion hervorgerufen, so ist ein Zerreißen sei-
ner Wandung nicht erforderlich. 
Mitversichert sind Explosionsschäden durch Kampfmittelaus be-
endeten Kriegen (Blindgänger).

3.5	 Implosion
Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zusammenfall 
eines Hohlkörpers durch äußeren Überdruck infolge eines inneren 
Unterdrucks.

3.6	 �Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs, seiner Teile oder Ladung
Versichert ist der Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs. Glei-
ches gilt für den Anprall oder Absturz seiner Teile oder seiner La-
dung.

3.7	 Nicht versicherte Schäden
Nicht versichert sind

3.7.1	 Schäden durch Erdbeben. Das gilt ohne Berücksichtigung mitwir-
kender Ursachen.

3.7.2	 Sengschäden. Versicherungsschutz besteht aber, wenn Sengschä-
den durch eine versicherte Gefahr nach Ziffer 3.1 verursacht wur-
den.

3.7.3	 Schäden an Verbrennungsmotoren durch die im Verbrennungs-
raum der Maschine auftretenden Explosionen. Ferner Schäden, die 
an Schaltorganen von elektrischen Schaltern entstehen, und zwar 
durch den in ihnen auftretenden Gasdruck. Versicherungsschutz 
besteht aber, wenn diese Schäden Folge eines versicherten Scha-
denereignisses nach Ziffer 3.1 sind.

3.7.4	 Brandschäden an Sachen, in denen oder durch die Nutzfeuer oder 
Wärme erzeugt, vermittelt oder weitergeleitet wird. Versiche-
rungsschutz besteht aber, wenn diese durch eine versicherte Ge-
fahr nach Ziffer 3.1 verursacht wurden.

4.	 Leitungswasser

4.1	 Versicherte Gefahren und Schäden
Unter die Gefahr Leitungswasser fallen:

4.1.1	 Leitungswasserschäden;

4.1.2	 Bruchschäden innerhalb von Gebäuden;

4.1.3	 Bruchschäden außerhalb von Gebäuden.

4.2	 Leitungswasserschäden
Leitungswasser ist Wasser, das bestimmungswidrig ausgetreten 
ist aus:

4.2.1	 Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitungen) oder damit 
verbundenen Schläuchen;

4.2.2	 den mit diesen Rohren bzw. Schläuchen verbundenen sonstigen 
Einrichtungen oder deren wasserführenden Teilen;

4.2.3	 Heizungs- oder Klimaanlagen;

4.2.4	 Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen;

4.2.5	 Wasserbetten oder Aquarien.
Als Leitungswasser gelten auch Betriebsflüssigkeiten aus Hei-
zungs- oder Klimaanlagen sowie Wasserdampf. Ausgenommen 
davon sind die Flüssigkeiten, die zur Energieerzeugung bestimmt 
sind.

4.3	 Bruchschäden innerhalb von Gebäuden
Versichert sind innerhalb von Gebäuden:

4.3.1	 frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Rohren

4.3.1.1	 �der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) oder den damit ver-
bundenen Schläuchen;

4.3.1.2	 von Heizungs- oder Klimaanlagen;

4.3.1.3	 von Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen.
Das setzt voraus, dass diese Rohre nach Ziffer 4.3.1 kein Bauteil von 
Heizkesseln, Boilern oder vergleichbaren Anlagen sind.

4.3.2	 frostbedingte Bruchschäden an folgenden Installationen

4.3.2.1	 Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Armaturen (z. B. 
Wasser- und Absperrhähne, Ventile, Geruchsverschlüsse, Wasser-
messer) sowie deren Anschlussschläuche;

4.3.2.2	 Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare Teile von Hei-
zungs- oder Klimaanlagen.
Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, ein-
schließlich der Bodenplatte.
Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als Rohre 
innerhalb des Gebäudes.
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und Instal-
lationen unterhalb der Bodenplatte (tragend oder nicht tragend) 
nicht versichert.

4.4	 Bruchschäden außerhalb von Gebäuden
Versichert sind außerhalb von Gebäuden frostbedingte und sonsti-
ge Bruchschäden an Zuleitungsrohren der Wasserversorgung oder 
an Rohren von Heizungs- oder Klimaanlagen.
Dies gilt, soweit

4.4.1	 diese Rohre der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen 
dienen,

4.4.2	 die Rohre sich auf dem Versicherungsgrundstück befinden und

4.4.3	 der Versicherungsnehmer die Gefahr dafür trägt.

4.5	 Nicht versicherte Schäden
Nicht versichert sind ohne Berücksichtigung mitwirkender Ursa-
chen - es sei denn, im Folgenden sind solche genannt - Schäden 
durch

4.5.1	 Regenwasser aus Fallrohren;

4.5.2	 Plansch- oder Reinigungswasser;

4.5.3	 Schwamm;

4.5.4	 Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Überschwem-
mung oder Witterungsniederschläge oder einen durch diese Ursa-
chen hervorgerufenen Rückstau;

4.5.5	 Erdbeben, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch;

4.5.6	 Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser nach 
Teil A Ziffer 4.2 die Erdsenkung oder den Erdrutsch verursacht hat;

4.5.7	 Brand; Blitzschlag; Überspannung durch Blitz; Explosion; Implo-
sion; Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs, seiner Teile oder 
seiner Ladung;

4.5.8	 Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Berieselungsdüsen wegen 
eines Brandes, durch Druckproben oder durch Umbauten oder Re-
paraturarbeiten an dem versicherten Gebäude oder an der Wasser-
lösch- oder Berieselungsanlage;

4.5.9	 Sturm, Hagel.
Nicht versichert sind Schäden an Gebäuden oder an Gebäudetei-
len, die nicht bezugsfertig sind. Dies gilt auch für die in diesen Ge-
bäuden oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen.

5.	 Sturm und Hagel

5.1	 Sturm

5.1.1	 Ein Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens 
Windstärke 8 nach der Beaufortskala (Windgeschwindigkeit min-
destens 62 km pro Stunde). Ist die Windstärke für den Schadenort 
nicht feststellbar, wird Sturm unterstellt, wenn der Versicherungs-
nehmer einen der folgenden Sachverhalte nachweist:
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5.1.2	 Die Luftbewegung hat in der Umgebung des Versicherungsgrund-
stücks Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an 
ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet.

5.1.3	 Der Schaden kann wegen des einwandfreien Zustands des versi-
cherten Gebäudes oder des Gebäudes, in dem sich die versicherten 
Sachen befunden haben, nur durch Sturm entstanden sein. Das gilt 
auch für Gebäude, die baulich mit dem versicherten Gebäude ver-
bunden sind.

5.2	 Hagel
Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskör-
nern.

5.3	 Versicherte Sturm-/Hagelereignisse
Versichert sind nur Schäden, die wie folgt entstehen:

5.3.1	 Sturm oder Hagel wirken unmittelbar auf versicherte Sachen oder 
auf Gebäu-de ein, in denen sich versicherte Sachen befinden. Da-
raus entstehende Folgeschäden an versicherten Sachen sind ver-
sichert.

5.3.2	 Sturm oder Hagel wirken unmittelbar auf Gebäude ein, die mit 
dem versicherten Gebäude baulich verbunden sind.

5.3.3	 Sturm oder Hagel wirken unmittelbar auf Gebäude ein, die mit 
Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen befinden, baulich ver-
bunden sind.

5.3.4	 Sturm oder Hagel werfen Gebäudeteile, Bäume oder andere Ge-
genstände auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich 
versicherte Sachen befinden. Daraus entstehende Folgeschäden an 
versicherten Sachen sind versichert.

5.3.5	 Sturm oder Hagel werfen Gebäudeteile, Bäume oder andere Ge-
genstände auf Gebäude, die mit dem versicherten Gebäude bau-
lich verbunden sind.

5.3.6	 Sturm oder Hagel werfen Gebäudeteile, Bäume oder andere Ge-
genstände auf Gebäude, die mit Gebäuden, in denen sich versi-
cherte Sachen befinden, baulich verbunden sind.

6.	 Welche Sachen sind versichert?
Versicherte Sachen sind:

•	�die im Versicherungsschein bezeichneten Gebäude,
•	deren Gebäudebestandteile,
•	deren Gebäudezubehör,
•	�Terrassen auf dem Versicherungsgrundstück
•	�Sich auf dem Versicherungsgrundstück befindliche kleinere 

Nebengebäude wie z.B. Garten-, Geräte- und Gewächshäuser 
bis zu einem maximalen Gesamtwert von 10.000,- EUR

Weitere Grundstücksbestandteile sind nur versichert, soweit dies 
ausdrücklich vereinbart ist. Dies gilt auch für Garagen und Car-
ports. Sollten die auf dem Versicherungsgrundstück befindlichen 
Garten-, Geräte- und Gewächshäuser einen höheren Neuwert 
als insgesamt 10.000,– EUR aufweisen, besteht kein Versiche-
rungsschutz. Garten-, Geräte- und Gewächshäuser sowie weitere 
Nebengebäude, deren Gesamtwert 10.000,– EUR (Neuwert) über-
steigen, können nach besonderer Vereinbarung versichert werden. 

7.	 Was versteht man unter Gebäuden, Gebäudebestandteilen, Ge-
bäudezubehör, Terrassen und weiteren Grundstücksbestandtei-
len? Welche Sachen sind nicht versichert?

7.1	 Gebäude
Gebäude sind mit dem Erdboden verbundene Bauwerke. Sie müs-
sen gegen äußere Einflüsse schützen können und im Sinne dieser 
Versicherungsbedingungen für die überwiegende Nutzung zu 
Wohnzwecken bestimmt sein.

7.2	 Gebäudebestandteile
Gebäudebestandteile sind in ein Gebäude eingefügte Sachen, die 
durch ihre feste Verbindung mit dem Gebäude ihre Selbständig-
keit verloren haben. Dazu gehören auch Einbaumöbel bzw. Einbau-
küchen, die individuell für das Gebäude gefertigt und mit einem 
großen Einbauaufwand an das Gebäude angepasst sind. Dazu ge-
hören nicht Anbaumöbel oder Anbauküchen, die serienmäßig vor-
gefertigt sind.

7.3	 Gebäudezubehör
Gebäudezubehör sind bewegliche Sachen, die sich im Gebäude be-
finden oder außen am Gebäude angebracht sind.
Sie müssen der Instandhaltung bzw. überwiegenden Zweckbe-
stimmung des versicherten Gebäudes dienen. Als Gebäudezube-
hör gelten auch Müllboxen sowie Klingel- und Briefkastenanlagen 
auf dem Versicherungsgrundstück.

7.4	 Terrassen und weitere Grundstücksbestandteile
Terrassen sind befestigte Flächen, die für den Aufenthalt im Freien 
vorgesehen sind.
Als weitere Grundstücksbestandteile gelten die mit dem Grund 
und Boden des Versicherungsgrundstücks fest verbundenen Sa-
chen.

7.5	 Nicht versicherte Sachen
Nicht versichert sind

7.5.1	 Photovoltaikanlagen sowie deren zugehörige Installationen (z. 
B. Solarmodule, Montagerahmen, Befestigungselemente, Mess-, 
Steuer- und Regeltechnik, Wechselrichter und Verkabelung).

7.5.2	 alle in das Gebäude nachträglich eingefügten Sachen, die ein Mie-
ter oder ein Wohnungseigentümer

7.5.2.1	 auf seine Kosten beschafft oder übernommen hat und

7.5.2.2	 für die er die Gefahr trägt. Werden Sachen dagegen nur ausge-
tauscht, sind die neu eingefügten Sachen versichert. Eine ander-
weitige Vereinbarung über die Gefahrtragung ist vom Versiche-
rungsnehmer nachzuweisen.

7.5.3	 Elektronisch gespeicherte Daten und Programme. Kosten für die 
Wiederherstellung von elektronisch gespeicherten Daten und Pro-
grammen sind nur versichert, soweit dies zusätzlich im Versiche-
rungsvertrag vereinbart ist.

8.	 Was ist unter dem Versicherungsort zu verstehen?
Der Versicherungsort ist das Versicherungsgrundstück. Das Versi-
cherungsgrundstück ist das Flurstück/sind die Flurstücke, auf dem 
das versicherte Gebäude steht. Stehen auf einem Flurstück mehre-
re Gebäude, ist derjenige Teil des Flurstücks Versicherungsort, der 
durch Einfriedung oder anderweitige Abgrenzung ausschließlich 
zu dem/den versicherten Gebäude(n) gehört.

9.	 Was gilt für Selbstbeteiligungen im Versicherungsvertrag?
Eine Selbstbeteiligung ist der Anteil der Entschädigung oder der 
Betrag, den der Versicherungsnehmer je Versicherungsfall selbst 
zu tragen hat. Selbstbeteiligungen können individuell vereinbart 
werden. Sie können sich je nach versicherter Gefahr und Versiche-
rungsleistung voneinander unterscheiden. Im Versicherungsschein 
werden sie jeweils ausgewiesen.

10.	 Welche Regelungen gelten für Wohnungs- und Teileigentum?

10.1	 Bei Verträgen mit Wohnungseigentümergemeinschaften gilt:
Wenn der Versicherer wegen des Verhaltens einzelner Wohnungs-
eigentümer ganz oder teilweise leistungsfrei ist, bleibt er den übri-
gen Wohnungseigentümern zur Leistung verpflichtet.
Das gilt für deren Sondereigentum und deren Miteigentumsantei-
le.

10.2	 Nicht oder teilweise entschädigt wird der Miteigentumsanteil des-
jenigen, gegenüber dem der Versicherer ganz oder teilweise leis-
tungsfrei ist.
Die übrigen Wohnungseigentümer können dennoch Entschädi-
gung für diesen Miteigentumsanteil verlangen. Das setzt voraus, 
dass diese zusätzliche Entschädigung verwendet wird, um das ge-
meinschaftliche Eigentum wiederherzustellen.
Der Wohnungseigentümer, gegenüber dem der Versicherer ganz 
oder teilweise leistungsfrei ist, muss dem Versicherer diese zusätz-
liche Entschädigung ersetzen.

10.3	 Für die Gebäudeversicherung bei Teileigentum gelten Ziffer 10.1 
und Ziffer 10.2 entsprechend.

11.	 Welche Kosten sind versichert?
Der Versicherer ersetzt folgende Kosten, die infolge eines Versiche-
rungsfalls erforderlich und tatsächlich angefallen sind:

11.1	 Aufräumungs- und Abbruchkosten

11.2	 Bewegungs- und Schutzkosten
Der Ersatz versicherter Kosten nach Teil A Ziffer 11.1 und Teil A Zif-
fer 11.2 ist auf den jeweils hierfür vereinbarten Betrag begrenzt.

12.	 Was ist unter den Aufräumungs- und Abbruchkosten und den Be-
wegungs- und Schutzkosten zu verstehen?

12.1	 Aufräumungs- und Abbruchkosten
Das sind Kosten, die entstehen, um versicherte Sachen aufzu-
räumen und abzubrechen. Dies schließt Aufwendungen ein, um 
Schutt und sonstige Reste dieser Sachen wegzuräumen, zum 
nächsten Ablagerungsplatz abzutransportieren, sie abzulagern 
und zu vernichten.
Die Entschädigung für versicherte Kosten ist auf 25.000,–EUR be-
grenzt.

12.2	 Bewegungs- und Schutzkosten
Das sind Kosten, die entstehen, um andere Sachen zu bewegen, 
zu verändern oder zu schützen. Erstattet werden sie, wenn diese 
Maßnahmen dazu dienen, versicherte Sachen wiederherzustellen 
oder wiederzubeschaffen.
Die Entschädigung für versicherte Kosten ist auf 25.000,–EUR be-
grenzt.

13.	 Was ist unter Mietausfall und Mietwert zu verstehen? In welchem 
Umfang sind sie versichert?

13.1	 Mietausfall, Mietwert
Der Versicherer ersetzt

13.1.1	 den Mietausfall, wenn Mieter von Wohnräumen wegen eines Ver-
sicherungs-falls zu Recht die Zahlung der Miete ganz oder teilwei-
se eingestellt haben. Das schließt die fortlaufenden Betriebskosten 
im Sinne des Mietrechts ein.
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13.1.2	 den ortsüblichen Mietwert von Wohnräumen, die der Versiche-
rungsnehmer selbst bewohnt. Das schließt die fortlaufenden Be-
triebskosten im Sinne des Mietrechts ein. Voraussetzung für den 
Ersatz des Mietwerts ist, dass dem Versicherungsnehmer wegen 
eines Versicherungsfalls nicht zugemutet werden kann, zumindest 
Teile der Wohnung zu nutzen.

13.1.3	 auch einen durch öffentlich-rechtliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen verursachten zusätzlichen Mietausfall nach Ziffer 
13.1.1 bzw. Mietwert nach Ziffer 13.1.2.

13.2	 Zeitraum für Mietausfall und Mietwert

13.2.1	 Mietausfall oder Mietwert werden für den Zeitraum ersetzt, in 
dem Räume nicht benutzbar sind, höchstens aber für 12 Monate 
seit dem Eintritt des Versicherungsfalls.

13.2.2	 Mietausfall oder Mietwert werden nur insoweit ersetzt, wie 
der Versicherungsnehmer die mögliche Wiederbenutzung nicht 
schuldhaft verzögert. Es gelten die Regelungen zur Schadenab-
wendungs- / -minderungspflicht nach Teil B.

13.3	 Gewerblich genutzte Räume
Für gewerblich genutzte Räume kann die Versicherung des Miet-
ausfalls oder des ortsüblichen Mietwerts vereinbart werden.

14.	 Welche Versicherungswerte gibt es? Was ist die Versicherungs-
summe?

14.1	 Vereinbarte Versicherungswerte
Der Versicherungswert bildet die Grundlage für die Berechnung 
der Entschädigung.
Der für das Gebäude vereinbarte Versicherungswert gilt auch für 
Gebäudezubehör und weitere Grundstücksbestandteile nach Zif-
fer 7.3 und Ziffer 7.4.
Als Versicherungswert können der Gleitende Neuwert Plus, der 
Gleitende Zeitwert Plus oder der Gemeine Wert vereinbart werden.

14.1.1	 Gleitender Neuwert Plus

14.1.1.1	 Der Gleitende Neuwert Plus ist der Betrag, der aufzuwenden ist, 
um Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand herzu-
stellen. Maßgebend ist der ortsübliche Neubauwert. Dazu gehören 
Architektenhonorare sowie sonstige Konstruktions- und Planungs-
kosten. Der Gleitende Neuwert Plus wird aus-gedrückt in Preisen 
des Jahres 1914. Kann eine Sache wegen Technologiefortschritts 
in derselben Art und Güte nicht mehr oder nur mit unwirtschaft-
lichem Aufwand wiederhergestellt werden, umfasst der Gleitende 
Neuwert Plus auch Aufwendungen für Ersatzgüter. Diese müssen 
den zu ersetzenden Sachen möglichst nahe kommen.

14.1.1.2	 Im Gleitenden Neuwert Plus berücksichtigt sind:
Mehrkosten durch öffentlich-rechtliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen, die dadurch entstehen, dass versicherte und vom 
Schaden betroffene Sachen wegen öffentlich-rechtlicher Vorschrif-
ten nicht in derselben Art und Güte wiederhergestellt oder wieder-
beschafft werden können.
Preissteigerungen zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalls 
und der unverzüglich veranlassten Wiederherstellung.

14.1.1.3	 Der Versicherer passt den Versicherungsschutz nach Teil A Ziffer 
14.1.1.1 an die Bau-kostenentwicklung an (siehe Teil A Ziffer 17). 
Insoweit besteht Versicherungsschutz auf der Grundlage des orts-
üblichen Neubauwerts zum Zeitpunkt der unverzüglich nach dem 
Versicherungsfall veranlassten Wiederherstellung.

14.1.1.4	 Wenn sich durch bauliche Maßnahmen innerhalb der laufenden 
Versicherungsperiode der Wert des Gebäudes erhöht, besteht 
auch insoweit Versicherungsschutz bis zum Schluss dieser Periode.

14.1.2	 Gleitender Zeitwert Plus 
Der Gleitende Zeitwert Plus ergibt sich aus dem Neuwert des Ge-
bäudes, ermittelt nach Ziffer 14.1.1, abzüglich einer Wertminde-
rung insbesondere durch Alter und Abnutzungsgrad.

14.1.3	 Gemeiner Wert 
Der Gemeine Wert ist der erzielbare Verkaufspreis für das Gebäude 
oder für das Altmaterial.

14.2	 Abweichender Versicherungswert bei dauerhaft entwerteten Ge-
bäuden
Auch wenn Gleitender Neuwert Plus oder Gleitender Zeitwert Plus 
vereinbart ist, kann der Gemeine Wert Versicherungswert sein. Das 
ist dann der Fall, wenn das Gebäude zum Abbruch bestimmt oder 
sonst dauerhaft entwertet ist. Eine dauerhafte Entwertung liegt 
insbesondere vor, wenn das Gebäude für seinen Zweck nicht mehr 
zu verwenden ist.

14.3	 Versicherungssumme

14.3.1	 Die Versicherungssumme wird zwischen Versicherer und Versiche-
rungsnehmer vereinbart. Sie soll dem Versicherungswert entspre-
chen.

14.3.2	 Ist zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls die Versicherungssumme 
geringer als der Versicherungswert, kann die Regelung über die 
Unterversicherung zur Anwendung kommen (siehe Ziffer 18.8).

14.3.3	 Ist Gemeiner Wert vereinbart, ist der Versicherungsnehmer für die 
zutreffende Höhe der Versicherungssumme verantwortlich.

15.	 Wie wird die Versicherungssumme in der Gleitenden Neuwertver-
sicherung Plus ermittelt? Was ist der Unterversicherungsverzicht?

15.1	 Ermittlung der Versicherungssumme in der Gleitenden Neuwert-
versicherung Plus
Die Versicherungssumme ist nach dem ortsüblichen Neubauwert 
(siehe Ziffer 14.1.1) zu ermitteln. Dieser wird in den Preisen des 
Jahres 1914 ausgedrückt (Versicherungssumme „Wert 1914“).
Die Versicherungssumme gilt unter folgenden Voraussetzungen 
als richtig ermittelt:

15.1.1	 der Versicherungsnehmer hat die Fragen im Antrag nach Größe, 
Ausbau und Ausstattung des Gebäudes zutreffend beantwortet 
und

15.1.2	 der Versicherer hat nach diesen Angaben die Versicherungssumme 
„Wert 1914“ berechnet.

15.2	 Geltung und Umfang des Unterversicherungsverzichts

15.2.1	 Wenn die Versicherungssumme „Wert 1914" nach Ziffer 15.1 er-
mittelt und nach Ziffer 14.1.1 vereinbart wird, gilt ein Unterversi-
cherungsverzicht. Der Versicherer verzichtet dann auf einen Abzug 
wegen Unterversicherung. Das gilt auch für die Kosten und den 
Mietausfall.

15.2.2	 Ein Abzug wegen Unterversicherung erfolgt jedoch, wenn nach 
Vertragsschluss wertsteigernde bauliche Maßnahmen zu Verände-
rungen der nach Teil A Ziffer 15.1 ermittelten Versicherungssum-
me führen und dies dem Versicherer nicht unverzüglich angezeigt 
wurde. Kein Abzug wegen Unterversicherung erfolgt aber, wenn 
die wertsteigernden baulichen Maßnahmen in der Versicherungs-
periode vorgenommen wurden, in der ein Versicherungsfall einge-
treten ist.

15.2.3	 Hat der Versicherungsnehmer die Antragsfragen nach Ziffer 15.1 
nicht zutreffend beantwortet und wurde dadurch die Versiche-
rungssumme „Wert 1914“ zu niedrig bemessen, gilt der Unterver-
sicherungsverzicht nach Teil A Ziffer 15.2.1 nicht. Dadurch kann der 
Versicherer auch einen Abzug wegen Unterversicherung vorneh-
men. Die Rechte des Versicherers nach den Regelungen der Anzei-
gepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis 
zum Vertragsschluss bleiben davon unberührt.

16.	 Wie wird der Beitrag in der Gleitenden Neuwertversicherung Plus 
ermittelt?
Grundlagen der Berechnung des Beitrags sind

16.1	 die Versicherungssumme „Wert 1914“,

16.2	 der Beitragssatz sowie

16.3	 der Anpassungsfaktor.
Der jeweils zu zahlende Jahresbeitrag wird berechnet durch die 
Multiplikation dieser Werte.

17.	 Was sind die Grundlagen der Anpassung von Versicherungsschutz 
und Beitrag?
Es gelten folgende Grundlagen:

17.1	 Anpassung des Versicherungsschutzes
Wird der Versicherungsschutz nach Ziffer 14.1.1.3 angepasst, ver-
ändert sich der Beitrag. Dazu kommt es, wenn sich der Anpas-
sungsfaktor erhöht oder vermindert.

17.2	 Anpassung des Beitrags
Der Anpassungsfaktor verändert sich jeweils zum 1. Januar eines 
jeden Jahres für die in diesem Jahr beginnende Versicherungspe-
riode. Er erhöht oder vermindert sich entsprechend dem Prozent-
satz, um den sich folgende Indizes geändert haben:
Der „Baupreisindex für Wohngebäude" für den Monat Mai des Vor-
jahres
und
der „Tariflohnindex für das Baugewerbe" für das 2. Quartal des Vor-
jahres.
Beide Indizes gibt das Statistische Bundesamt bekannt.
Bei dieser Anpassung wird die Änderung des Baupreisindex zu 80 
Prozent und die des Tariflohnindex zu 20 Prozent berücksichtigt. 
Bei der Berechnung der Veränderungsraten zum Vorjahr und der 
anschließenden Gewichtung bei-der Veränderungsraten wird je-
weils auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.
Der Anpassungsfaktor wird auf zwei Stellen nach dem Komma ge-
rundet.
Soweit bei Rundungen die dritte Zahl nach dem Komma eine Fünf 
oder eine höhere Zahl ist, wird aufgerundet, sonst abgerundet.

18.	 Wie wird die Entschädigung ermittelt?

18.1	 Gleitende Neuwertversicherung Plus

18.1.1	 Der Versicherer ersetzt

18.1.1.1	 bei zerstörten Gebäuden die ortsüblichen Wiederherstellungskos-
ten nach Ziffer 14.1.1.1 zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls. Das 
schließt Mehrkosten nach Ziffer 14.1.1.2 ein. Architektenhonorare 
sowie sonstige Konstruktions- und Planungskosten gehören auch 
zur Entschädigung
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18.1.1.2	 bei beschädigten Gebäuden oder sonstigen beschädigten Sachen 
die erforderlichen Reparaturkosten zum Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalls. Der Versicherer ersetzt außerdem eine Wertminderung, 
die durch die Reparatur nicht ausgeglichen wird. Ersetzt wird aber 
höchstens der Versicherungswert zum Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalls.

18.1.1.3	 bei zerstörten oder abhandengekommenen sonstigen Sachen den 
Wiederbeschaffungspreis für Sachen gleicher Art und Güte im 
neuwertigen Zustand zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls.

18.1.2	 Wenn wegen öffentlich-rechtlicher Vorschriften technisch noch 
brauchbare Sachsubstanz der versicherten Sachen für die Wieder-
herstellung nicht verwendet werden darf, dann erhält der Versi-
cherungsnehmer eine entsprechende Entschädigung nach Ziffer 
18.1.1. Das setzt voraus, dass

18.1.2.1	 die behördlichen Anordnungen nicht vor Eintritt des Versiche-
rungsfalls erteilt wurden oder

18.1.2.2	 die Nutzung der Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls 
nicht aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften ganz oder teil-
weise untersagt war.

18.1.3	 Preissteigerungen zwischen dem Versicherungsfall und der Wie-
derherstellung werden entschädigt, wenn die Wiederherstellung 
innerhalb von drei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalls si-
chergestellt wird.

18.1.4	 Der erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei der Entschädi-
gungsberechnung nach Ziffer 18.1.1 angerechnet.

18.2	 Gleitender Zeitwert Plus

18.2.1	 Der Versicherer ersetzt

18.2.1.1	 bei zerstörten Gebäuden den Neuwert zum Zeitpunkt des Versi-
cherungsfalls nach Ziffer 14.1.1 abzüglich der Wertminderung ins-
besondere durch Alter und Abnutzungsgrad.

18.2.1.2	 bei beschädigten Gebäuden oder sonstigen beschädigten Sachen 
die erforderlichen Reparaturkosten zum Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalls. Der Versicherer ersetzt außerdem eine Wertminderung, 
die durch die Reparatur nicht ausgeglichen wird. Ersetzt wird aber 
höchstens der Zeitwert zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls.

18.2.1.3	 bei zerstörten oder abhanden gekommenen sonstigen Sachen den 
Wiederbeschaffungspreis von Sachen gleicher Art und Güte im 
neuwertigen Zustand zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls. Da-
von abgezogen wird die Wertminderung insbesondere durch Alter 
und Abnutzung.

18.2.2	 Der erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei der Entschädi-
gungsberechnung nach Ziffer 18.2.1 angerechnet.

18.3	 Gemeiner Wert
Ist ein Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst dauerhaft ent-
wertet, werden versicherte Sachen zum erzielbaren Verkaufspreis 
ohne den Grundstücksanteil entschädigt.

18.4	 Kosten
Versicherte Kosten nach Ziffer 12 werden ersetzt, wenn sie nach-
weislich tatsächlich angefallen sind. Dabei werden die jeweils ver-
einbarten Entschädigungsgrenzen berücksichtigt.

18.5	 Mietausfall, Mietwert
Der Versicherer ersetzt den versicherten Mietausfall bzw. Mietwert 
bis zum Ende des vereinbarten Zeitraums nach Ziffer 13.2.

18.6	 Neuwertanteil
In der Gleitenden Neuwertversicherung Plus erwirbt der Versiche-
rungsnehmer den Anspruch auf Zahlung des Teils der Entschädi-
gung, der den Zeitwertschaden nach Ziffer 18.2 übersteigt (Neu-
wertanteil) nur unter folgenden Voraussetzungen:

18.6.1	 Der Versicherungsnehmer stellt sicher, dass er die Entschädigung 
verwenden wird, um versicherte Sachen in gleicher Art und Zweck-
bestimmung an der bisherigen Stelle wiederherzustellen oder wie-
derzubeschaffen und

18.6.2	 die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung ist innerhalb eines 
Zeitraums von drei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalls si-
chergestellt.
Ist die Wiederherstellung an der bisherigen Stelle rechtlich nicht 
möglich oder wirtschaftlich nicht zu vertreten, genügt es, das Ge-
bäude an anderer Stelle innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land zu errichten.
Der Versicherungsnehmer muss den Neuwertanteil zurückzahlen, 
wenn er verschuldet hat, dass die Sache nicht innerhalb einer an-
gemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft wurde.

18.7	 Gesamtentschädigung, Kosten auf Weisung des Versicherers
In der Zeitwertversicherung ist die Gesamtentschädigung für ver-
sicherte Sachen nach Ziffer 6, versicherte Kosten nach Ziffer 12 und 
versicherten Mietausfall bzw. Mietwert nach Ziffer 13 je Versiche-
rungsfall auf den für den Zeitpunkt des Versicherungsfalls gelten-
den Versicherungswert begrenzt.
Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten, die auf 
Weisung des Versicherers entstanden sind, werden unbegrenzt er-
setzt.

18.8	 Feststellung und Berechnung einer Unterversicherung
Für die Fälle von Ziffer 15.2.2 und Ziffer 15.2.3 gilt für die Prüfung 
der Unterversicherung Folgendes:
Ist die Versicherungssumme zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls 
niedriger als der Versicherungswert, besteht eine Unterversiche-
rung. In diesem Fall wird die Entschädigung nach Ziffer 18.1 bis 
Ziffer 18.3 in dem Verhältnis von Versicherungssumme zum Ver-
sicherungswert gekürzt. Es gilt folgende Berechnungsformel: 

Entschädigung=
	 Schadenbetrag
x	 Versicherungssumme
=	 Versicherungswert

Die Erstattung von versicherten Kosten nach Ziffer 12 und des ver-
sicherten Mietausfalls bzw. Mietwerts nach Ziffer 13 wird nach der 
gleichen Berechnungsformel in dem Verhältnis von Versicherungs-
summe zum Versicherungswert gekürzt.

18.9	 Mehrwertsteuer
Die Mehrwertsteuer wird nur ersetzt, wenn und soweit sie tat-
sächlich angefallen ist. Sie wird nicht ersetzt, wenn der Versiche-
rungsnehmer zum Vorsteuerabzug berechtigt ist.

18.10	 Selbstbeteiligung
Selbstbeteiligungen werden in der vereinbarten Höhe von der Ent-
schädigung abgezogen.

19.	 Welche Regeln gelten für das Sachverständigenverfahren?

19.1	 Feststellung der Schadenhöhe
Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungs-
falls verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem Sachverstän-
digenverfahren festgestellt wird.
Ein solches Sachverständigenverfahren können der Versicherer 
und der Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

19.2	 Weitere Feststellungen
Der Versicherungsnehmer und der Versicherer können vereinba-
ren, das Sachverständigenverfahren auf weitere Feststellungen 
zum Versicherungsfall auszudehnen.

19.3	 Verfahren vor der Feststellung
Für das Sachverständigenverfahren gilt:

19.3.1	 Jede Partei hat in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) einen 
Sachverständigen zu benennen. Eine Partei, die ihren Sachver-
ständigen benannt hat, kann die andere Partei in Textform (z. B. 
E-Mail, Telefax oder Brief) auffordern, den zweiten Sachverständi-
gen zu benennen. Dabei muss sie den von ihr benannten Sachver-
ständigen angeben. Der zweite Sachverständige muss innerhalb 
von zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt werden. 
Wenn das nicht geschieht, kann die auffordernde Partei den Sach-
verständigen durch das für den Schadenort zuständige Amtsge-
richt ernennen lassen. In seiner Aufforderung muss der Versicherer 
den Versicherungsnehmer auf diese Folge hinweisen.

19.3.2	 Der Versicherer darf folgende Personen nicht als Sachverständigen 
benennen:

19.3.2.1	 Mitbewerber des Versicherungsnehmers;

19.3.2.2	 Personen, die mit dem Versicherungsnehmer in dauernder Ge-
schäftsverbindung stehen;

19.3.2.3	 Personen, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern des Ver-
sicherungsnehmers angestellt sind oder mit ihnen in einem ähn-
lichen Verhältnis stehen.

19.3.3	 Beide Sachverständige benennen in Textform (z. B. E-Mail, Telefax 
oder Brief) vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachver-
ständigen als Obmann. Die Regelung nach Ziffer 19.3.2 gilt auch 
für seine Benennung. Wenn sich die Sachverständigen nicht eini-
gen, wird der Obmann durch das für den Schadenort zuständige 
Amtsgericht ernannt. Dies geschieht auf Antrag einer der beiden 
Parteien.

19.4	 Feststellung
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

19.4.1	 ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, der zerstörten und 
der beschädigten versicherten Sachen mit den dazugehörigen Ver-
sicherungswerten zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls;

19.4.2	 die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;

19.4.3	 die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;

19.4.4	 die versicherten Kosten und den versicherten Mietausfall bzw. 
Mietwert.
Wenn kein Unterversicherungsverzicht gegeben ist, muss zudem 
der Versicherungswert der nicht vom Schaden betroffenen versi-
cherten Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls enthalten 
sein.

19.5	 Verfahren nach der Feststellung
Jeder Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden 
Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverstän-
digen voneinander ab, übergibt der Versicherer sie unverzüglich 
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dem Obmann. Dieser entscheidet über die darin streitig gebliebe-
nen Punkte. Die Feststellungen der Sachverständigen bilden dabei 
die Grenzen für den Entscheidungsspielraum des Obmanns. Seine 
Entscheidung übermittelt der Obmann beiden Parteien gleichzei-
tig.
Die Feststellungen der Sachverständigen bzw. des Obmanns sind 
für die Vertragsparteien verbindlich. Sie sind unverbindlich, wenn 
nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage 
erheblich abweichen.
Aufgrund von verbindlichen Feststellungen berechnet der Versi-
cherer die Entschädigung.
Wenn die Feststellungen unverbindlich sind, trifft das Gericht eine 
verbindliche Feststellung.
Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht 
treffen können oder wollen oder sie verzögern.

19.6	 Kosten
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kos-
ten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmanns tragen beide 
Parteien je zur Hälfte.

19.7	 Obliegenheiten
Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten 
des Versicherungsnehmers nicht berührt.

20.	 Wann wird die Entschädigung gezahlt und wie wird sie verzinst?

20.1	 Fälligkeit der Entschädigung

20.1.1	 Die Entschädigung wird fällig, wenn der Versicherer den Anspruch 
dem Grund und der Höhe nach abschließend festgestellt hat. Der 
Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Scha-
dens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der voraus-
sichtlich mindestens zu zahlen ist.

20.1.2	 Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädi-
gung wird fällig, nachdem der Versicherungsnehmer nachgewie-
sen hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung 
sichergestellt hat.

20.2	 Rückzahlung des Neuwertanteils
Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der nach Ziffer 
20.1.2 geleisteten Entschädigung verpflichtet, wenn die Sache 
infolge seines Verschuldens nicht innerhalb einer angemessenen 
Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist. Das gilt 
auch für Zinsen, die der Versicherer nach Ziffer 20.3.2 gezahlt hat.

20.3	 Verzinsung
Für die Verzinsung gelten folgende Regelungen, soweit nicht aus 
einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht be-
steht:

20.3.1	 Entschädigung
Sie ist ab der Anzeige des Schadens zu verzinsen. Dies gilt nicht, 
soweit die Entschädigung innerhalb eines Monats geleistet wurde.

20.3.2	 Über den Zeitwertschaden hinausgehender Teil der Entschädigung
Dieser ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem der Versiche-
rungsnehmer die Sicherstellung für die Wiederherstellung oder 
Wiederbeschaffung nachgewiesen hat.

20.3.3	 Zinssatz
Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt(e) unter dem jeweiligen Basis-
zinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuchs (§ 247 BGB), mindestens 
aber bei 4 Prozent und höchstens bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr.
Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

20.4	 Hemmung
Bei der Berechnung der Fristen nach Ziffer 20.1, Ziffer 20.3.1 und 
Ziffer 20.3.2 gilt: Nicht zu berücksichtigen ist der Zeitraum, für den 
wegen Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädi-
gung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

20.5	 Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

20.5.1	 Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers 
bestehen;

20.5.2	 ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Ver-
sicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses 
Versicherungsfalls noch läuft;

20.5.3	 eine gesetzlich vorgesehene Mitwirkung des Realgläubigers nicht 
erfolgte.

21.	 Welche vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften (zusätz-
liche Obliegenheiten) hat der Versicherungsnehmer vor dem Ver-
sicherungsfall zu erfüllen?

21.1	 Als vertraglich vereinbarte, zusätzliche Obliegenheiten gelten fol-
gende Sicherheitsvorschriften:

21.1.1	 Versicherte Sachen sind stets in ordnungsgemäßem Zustand zu 
erhalten. Dies gilt insbesondere für wasserführende Anlagen und 
Einrichtungen, Dächer und außen angebrachte Sachen.

21.1.2	 Mängel oder Schäden an diesen Sachen müssen unverzüglich be-
seitigt werden.

21.1.3	 Nicht genutzte Gebäude oder Gebäudeteile müssen zu jeder Jah-
reszeit genügend häufig kontrolliert werden.

21.1.4	 Außerdem sind dort alle wasserführenden Anlagen und Einrich-
tungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten.

21.1.5	 In der kalten Jahreszeit müssen alle Gebäude und Gebäudeteile be-
heizt werden. Dies ist genügend häufig zu kontrollieren.

21.1.6	 Alternativ sind dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtun-
gen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten.

21.1.7	 Zur Vermeidung von Überschwemmungs- bzw. Rückstauschäden 
gilt:

21.1.7.1	 Bei rückstaugefährdeten Räumen müssen Rückstausicherungen 
funktionsbereit gehalten werden.

21.1.7.2	 Die Abflussleitungen auf dem Versicherungsgrundstück müssen 
frei gehalten werden.

21.2	 Folgen einer Obliegenheitsverletzung
Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 21.1 genann-
ten Obliegenheiten, gilt unter den Voraussetzungen nach Teil B 
Ziffer 3.1.3 und B Ziffer 3.3.3 folgendes:
Der Versicherer ist berechtigt zu kündigen. Außerdem kann er ganz 
oder teilweise leistungsfrei sein.

22.	 Welche besonderen Umstände erhöhen die Gefahr?

22.1	 Anzeigepflichtige Gefahrerhöhung
Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung nach Teil B Ziffer 3.2 kann 
insbesondere in den folgenden Fällen vorliegen:

22.1.1	 Es ändert sich ein Umstand, nach dem der Versicherer vor Vertrags-
schluss gefragt hat.

22.1.2	 Das Gebäude oder der überwiegende Teil des Gebäudes wird nicht 
mehr genutzt.

22.1.3	 Am Gebäude werden Baumaßnahmen durchgeführt, in deren Ver-
lauf das Dach ganz oder teilweise entfernt wird.

22.1.4	 Baumaßnahmen am Gebäude führen dazu, dass es überwiegend 
unbenutzbar wird.

22.1.5	 In dem Gebäude wird ein Gewerbebetrieb aufgenommen oder ver-
ändert.

22.1.6	 Das Gebäude wird nach Vertragsschluss unter Denkmalschutz ge-
stellt.

22.2	 Folgen einer Gefahrerhöhung
Die Folgen einer Gefahrerhöhung sind in Teil B Ziffer 3.2.3 bis Ziffer 
3.2.5 geregelt.

23.	 Welche Besonderheiten gelten bei Kündigungen und angemelde-
ten Realrechten?
Hat ein Realgläubiger sein Grundpfandrecht angemeldet, ist eine 
Kündigung des Versicherungsverhältnisses durch den Versiche-
rungsnehmer für die Gefahrengruppe Brand; Blitz-schlag; Über-
spannung durch Blitz; Explosion; Implosion; Absturz oder Anprall 
eines Luftfahrzeugs, seiner Teile oder seiner Ladung in folgenden 
Fällen wirksam:

23.1	 Der Versicherungsnehmer hat mindestens einen Monat vor Ablauf 
des Versicherungsvertrags nachgewiesen, dass zu dem Zeitpunkt, 
zu dem die Kündigung spätestens zulässig war, das Grundstück 
nicht mehr mit dem Grundpfandrecht belastet war oder

23.2	 der Versicherungsnehmer hat mindestens einen Monat vor Ablauf 
des Versicherungsvertrags nachgewiesen, dass der Realgläubiger 
der Kündigung zugestimmt hat.
Dies gilt nicht für eine Kündigung nach Veräußerung oder im Ver-
sicherungsfall.

24.	 Was gilt, wenn versicherte Sachen veräußert werden?

24.1	 Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang

24.1.1	 Veräußert der Versicherungsnehmer die versicherte Sache, tritt der 
Erwerber an dessen Stelle in den Versicherungsvertrag ein. Dies ge-
schieht zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs. Bei Immobilien 
erfolgt dieser zum Datum des Grundbucheintrags. Ab diesem Zeit-
punkt übernimmt der Erwerber die Rechte und Pflichten des Ver-
sicherungsnehmers aus dem Versicherungsverhältnis.

24.1.2	 Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag als Ge-
samtschuldner. Das gilt für den Beitrag der Versicherungsperiode, 
in welcher der Eigentumsübergang erfolgt.

24.1.3	 Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers in den Versiche-
rungsvertrag erst gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kennt-
nis erlangt.

24.2	 Kündigungsrechte

24.2.1	 Der Versicherer ist berechtigt, gegenüber dem Erwerber den Ver-
sicherungsvertrag zu kündigen. Dabei muss er eine Frist von einem 
Monat einhalten. Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn der Ver-
sicherer es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis von der 
Veräußerung ausübt.
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24.2.2	 Der Erwerber ist berechtigt, den Versicherungsvertrag mit soforti-
ger Wirkung oder mit Wirkung zum Ende der laufenden Versiche-
rungsperiode in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu kün-
digen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn er es nicht innerhalb 
eines Monats nach dem Erwerb ausübt. Fehlt dem Erwerber die 
Kenntnis, dass eine Versicherung besteht, erlischt das Kündigungs-
recht einen Monat nachdem er die Kenntnis erlangt hat.

24.2.3	 Im Falle der Kündigung nach Ziffer 24.2.1 und Ziffer 24.2.2 haftet 
der Veräußerer allein für die Zahlung des Beitrags.

24.3	 Anzeigepflichten

24.3.1	 Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwer-
ber unverzüglich in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) an-
zuzeigen.

24.3.2	 Ist die Anzeige unterblieben, ist der Versicherer nicht verpflichtet 
im Versicherungsfall zu leisten. Dies gilt nur, wenn die folgenden 
Voraussetzungen beide vorliegen: Der Versicherungsfall ist spä-
ter als einen Monat nach dem Zeitpunkt eingetreten, zu dem die 
Anzeige hätte zugehen müssen. Der Versicherer weist nach, dass 
er den bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen 
hätte.

24.3.3	 Abweichend von Ziffer 24.3.2 ist der Versicherer in folgenden Fällen 
verpflichtet zu leisten: Ihm war die Veräußerung zu dem Zeitpunkt 
bekannt, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. Zum Zeit-
punkt des Versicherungsfalls war die Frist für die Kündigung des 
Versicherers bereits abgelaufen, und er hatte nicht gekündigt.

Teil B

1.	 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters

1.1	 Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahr-
umständen
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklä-
rung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzu-
zeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die 
für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem verein-
barten Inhalt zu schließen. 
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflich-
tet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme 
der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

1.2	 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

1.2.1	 Vertragsänderung
Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich 
verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeig-
ten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen 
geschlossen, so werden die anderen Bedingungen auf Verlangen 
des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom 
Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden 
die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode 
Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 
10 % oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den 
nicht angezeigten Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer 
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung 
des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser 
Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.

1.2.2	 Rücktritt und Leistungsfreiheit
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Ziffer 
1.2.1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, 
der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig verletzt.
Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rück-
trittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder ande-
ren Bedingungen abgeschlossen hätte.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, 
so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versiche-
rungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der Anzeigepflicht 
sich auf einen Umstand bezieht, der weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder 
den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 
Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, 
ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.

1.2.3	 Kündigung
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Ziffer 
1.2.1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer den Ver-
trag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen, es 
sei denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen ab-
geschlossen.

1.2.4	 Ausschluss von Rechten des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (Ziffer 1.2.1), 
zum Rücktritt (Ziffer 1.2.2) und zur Kündigung (Ziffer 1.2.3) sind je-
weils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten 
Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige kannte.

1.2.5	 Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täu-
schung anzufechten, bleibt unberührt.

1.3	 Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers 
Die Rechte zur Vertragsänderung (Ziffer 1.2.1), zum Rücktritt (Ziffer 
1.2.2) oder zur Kündigung (Ziffer 1.2.3) muss der Versicherer inner-
halb eines Monats schriftlich geltend machen und dabei die Um-
stände angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur Begründung 
kann er nachträglich weitere Umstände innerhalb eines Monats 
nach deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt 
mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der 
Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die das von 
ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen.

1.4	 Rechtsfolgenhinweis
Die Rechte zur Vertragsänderung (Ziffer 1.2.1), zum Rücktritt (Ziffer 
1.2.2) und zur Kündigung (Zifffer 1.2.3) stehen dem Versicherer nur 
zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
hingewiesen hat.

1.5	 Vertreter des Versicherungsnehmers
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers 
geschlossen, so sind bei der Anwendung von Ziffer 1.1 und Ziffer 
1.2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die 
Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksich-
tigen. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzei-
gepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, 
nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungs-
nehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

1.6	 Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (Ziffer 1.2.1), 
zum Rücktritt (Ziffer 1.2.2) und zur Kündigung (Ziffer 1.2.3) erlö-
schen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt 
nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten 
sind. Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungs-
nehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arg-
listig verletzt hat.

2.	 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Folgen verspäteter 
Zahlung oder Nichtzahlung des Einmal- oder Erstbeitrages

2.1	 Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in 
Ziffer 2.3 und Ziffer 2.4 zu dem im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitpunkt.

2.2	 Fälligkeit des ersten oder einmaligen Beitrages 
Der erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig von dem Be-
stehen eines Widerrufrechts – unverzüglich nachdem Zeitpunkt 
des vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen Ver-
sicherungsbeginns zu zahlen. Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des 
Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder ein-
malige Beitrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. Zahlt 
der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nachdem in Satz 1 
oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz 
erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist. Weicht der Versicherungs-
schein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder getroffenen 
Vereinbarungen ab, ist der erste oder einmalige Beitrag frühestens 
einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen. Bei 
Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste Rate als 
erster Beitrag.

2.3	 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach Ziffer 2.2 
maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer 
vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist. 
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer 
die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

2.4	 Leistungsfreiheit des Versicherers
Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht zu dem nach Ziffer 2.2 maßgebenden Fälligkeits-
zeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung des 
Beitrages eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung ver-
pflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im 
Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des 
Beitrages aufmerksam gemacht hat. Die Leistungsfreiheit tritt je-
doch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten hat.

3.	 Dauer und Ende des Vertrages/Risikowegfall

3.1	 Dauer
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
raum abgeschlossen.
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3.2	 Stillschweigende Verlängerung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich 
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertragspar-
teien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Ver-
sicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

3.3	 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jah-
ren zum Ablauf des dritten oder jedes darauffolgenden Jahres 
unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungs-
nehmer gekündigt werden. Die Kündigung muss dem Versicherer 
spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versiche-
rungsjahres zugehen.

3.4	 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Ver-
trag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeit-
punkt.

3.5	 Nachweis bei angemeldetem Grundpfandrecht durch Realgläubi-
ger 
Hat ein Realgläubiger sein Grundpfandrecht angemeldet, ist eine 
Kündigung des Versicherungsverhältnisses durch den Versiche-
rungsnehmer im Hinblick auf die Gefahrengruppe Brand, Blitz-
schlag, Explosion, Implosion, Absturz oder Anprall eines Luftfahr-
zeuges nur wirksam, wenn der Versicherungsnehmer mindestens 
einen Monat vor Ablauf des Versicherungsvertrags nachgewiesen 
hat, dass zudem Zeitpunkt, zu dem die Kündigung spätestens zu-
lässig war, das Grundstück nicht mit dem Grundpfandrechtbelas-
tet war oder dass der Realgläubiger der Kündigung zugestimmt 
hat. Diese gilt nicht für eine Kündigung nach Veräußerung oder im 
Versicherungsfall.

3.6	 Wegfall des versicherten Interesses
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung 
weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer 
vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.

4.	 Folgebeitrag

4.1	 Fälligkeit 
Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweili-
gen Versicherungsperiode fällig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, 
wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein oder in der Bei-
tragsrechnung angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

4.2	 Schadenersatz bei Verzug
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrages 
in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den 
Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

4.3	 Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung
Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzei-
tiger Zahlung eines Folgebeitrages auf dessen Kosten in Textform 
zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens 
zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen 
(Mahnung).
Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die 
rückständigen Beträge des Beitrages, Zinsen und Kosten im Ein-
zelnen beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungs-
freiheit und Kündigungsrecht –aufgrund der nicht fristgerechten 
Zahlung hinweist.
Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein 
Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt 
des Versicherungsfalles mit der Zahlung des Beitrages oder der Zin-
sen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflich-
tung zur Leistung frei.
Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten 
Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versicherungsnehmer 
mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist.
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so 
verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn 
der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in 
Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung 
ausdrücklich hinzuweisen.

4.4	 Zahlung des Beitrages nach Kündigung
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer 
innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der 
Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats 
nach Fristablauf die Zahlung leistet.
Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers (Ziffer 3.2) 
bleibt unberührt.

5.	 Lastschriftverfahren

5.1	 Pflichten des Versicherungsnehmers
Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren verein-
bart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der 
Fälligkeit des Beitrages für eine ausreichende Deckung des Kontos 
zu sorgen.

5.2	 Änderung des Zahlungsweges
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder meh-
rere Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht ein-
gezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, das SEPA-
Lastschriftmandat in Textform zu kündigen.
Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der 
Versicherungsnehmer verpflichtet ist, den ausstehenden Beitrag 
und zukünftige Beiträge selbst zu übermitteln.
Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlge-
schlagenen Lastschrifteinzug können dem Versicherungsnehmer 
in Rechnung gestellt werden.

6.	 Ratenzahlung
Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, sind die 
noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungs-
nehmer mit der Zahlung einer Rate in Verzug gerät.
Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszah-
lung verlangen.

7.	 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

7.1	 Allgemeiner Grundsatz

7.1.1	 Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf 
der Versicherungsperiode steht dem Versicherer für diese Versiche-
rungsperiode nur derjenige Teil des Beitrages zu, der dem Zeitraum 
entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat.

7.1.2	 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung 
weg, steht dem Versicherer der Beitrag zu, den er hätte beanspru-
chen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt 
beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des 
Interesses Kenntnis erlangt hat.

7.2	 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung 
und fehlendem versicherten Interesse

7.2.1	 Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklä-
rung innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen, hat der Versicherer 
nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil 
der Beiträge zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in 
der Belehrung über das Widerrufsrecht, über die Rechtsfolgen des 
Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der Ver-
sicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz 
vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zu-
sätzlich den für das erste Versicherungsjahr gezahlten Beitrag zu 
erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistun-
gen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

7.2.2	 Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers 
beendet, weil der Versicherungsnehmer Gefahrumstände, nach 
denen der Versicherer vor Vertragsannahme in Textform gefragt 
hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versicherer der Beitrag bis 
zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu. 
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers 
beendet, weil der einmalige oder der erste Beitrag nicht rechtzei-
tig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine angemessene 
Geschäftsgebühr zu.

7.2.3	 Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versiche-
rers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht dem Versiche-
rer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung 
zu.

7.2.4	 Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrages 
verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Ver-
sicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versi-
cherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes 
künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer 
kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in 
der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermö-
gensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer 
steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem 
er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis er-
langt.

8.	 Beitragsänderung

8.1	 Der Versicherer ist berechtigt, die vertraglich vereinbarten Beiträge 
für Versicherungsverträge mit gleichen Tarifmerkmalen und glei-
chem Deckungsumfang anzupassen, wenn die Schadenaufwen-
dungen und Kosten eines Geschäftsjahres die Beitragseinnahmen 
ohne Versicherungssteuer, jeweils bezogen auf diese Verträge, 
überschreiten. Die anerkannten Grundsätze der Versicherungsma-
thematik und der Versicherungstechnik sind anzuwenden.

8.2	 Die Anpassung darf 10 Prozent des vertraglichen Beitrages nicht 
überschreiten. Der geänderte Beitrag darf den im Zeitpunkt der 
Änderung geltenden Tarifbeitrag für neu abgeschlossene Versi-
cherungsverträge mit gleichen Tarifmerkmalen und gleichem De-
ckungsumfang nicht übersteigen.
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8.3	 Die Anpassung tritt jeweils für Verträge mit Beginn des nächsten 
Versicherungsjahres in Kraft. Der Versicherer teilt dem Versiche-
rungsnehmer die Anpassung der Beiträge spätestens einen Monat 
vor Fälligkeit des Beitrages schriftlich mit. In der Mitteilung ist der 
alte und neue Beitrag gegenüberzustellen und der Versicherungs-
nehmer über dessen Kündigungsrecht nach Ziffer 8.4 zu belehren.

8.4	 Erhöht der Versicherer die Beiträge, kann der Versicherungsnehmer 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung mit sofortiger 
Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Beitragserhöhung, den Versicherungsvertrag kündigen.

8.5	 Individuelle Risikomerkmale
Die Würzburger kann Versicherungsnehmer zum Zwecke der risi-
kogerechteren Tarifierung nach gleichartigen Merkmalen zu Grup-
pen von Risiken zusammenfassen, um ein ausgewogenes Verhält-
nis von Beitrag und Leistung zu erlangen. Zu Beginn jeder neuen 
Versicherungsperiode können für jede der nach gleichartigen 
Merkmalen gebildeten Gruppen gegenüber dem allgemeinen Ta-
rifbeitrag Nachlässe eingeräumt oder Zuschläge erhoben werden, 
wenn eine nach den Grundsätzen der Versicherungsmathematik 
auf der Grundlage vorhandener Daten mittels spezieller EDV-tech-
nischer Verfahren durchgeführte Bewertung dies rechtfertigt. Die 
Nachlässe oder Zuschläge gelten nur für die jeweils neue Versiche-
rungsperiode.
Risikogerechte Merkmale sind z.B.:

	- 	 rechtzeitige Zahlung der Versicherungsbeiträge,

	- 	 Dauer und Umfang der bisherigen Vertragsbeziehung sowie

	- 	 Merkmale zur versicherten Person oder zur versicherten Sache

8.6	 Nachlass für junge Gebäude und Reduzierung des Nachlasses für 
junge Gebäude 

8.6.1	 Neubauten und kernsanierte Gebäude erhalten im ersten Jahr 
einen Neubaunachlass i.H.v.55% auf den Grundbeitrag. Der Nach-
lass baut sich kontinuierlich über 20 Jahre ab (siehe Indextabelle in 
den Tarifbestimmungen). Bei zusätzlich zum Grundversicherungs-
schutz gewählten und beitragspflichtigen Einschlüssen wird der 
Nachlass nicht berücksichtigt.

8.6.2	 Maßgebend für die Beitragseinstufung eines Neuvertrages ist das 
Alter des Gebäudes zu Beginn einer jeden Versicherungsperiode. In 
den ersten 20 Gebäudealtersjahren ergeben sich zu jeder Haupt-
fälligkeit Anpassungen des Beitrags. Hierbei wird das Gebäude-
alter als Differenz der vollen Jahre zwischen dem jeweiligen Ver-
sicherungsjahr (Hauptfälligkeit des Vertrages) und dem Jahr der 
ersten Bezugsfertigstellung des versicherten Gebäudes (Baujahr) 
bestimmt. Im Falle einer Kernsanierung des Gebäudes tritt dieser 
Zeitpunkt an die Stelle des ersten Bezugsfertigstellungszeitpunk-
tes für die Einstufung in die Altersgruppenstaffel. Bei Teilsanie-
rungsmaßnahmen (Leitungswassersystem und/oder Elektrik und/ 
oder Dach) wird das Gebäude entsprechend dem Zeitpunkt der 
durchgeführten (Teil-) Maßnahme je Gefahr in die entsprechende 
Altersgruppenstaffel (Leitungswasser, Feuer, Sturm/Hagel) einge-
stuft.

8.6.3	 Kern- und/oder Teilsanierungen werden während der Vertragslauf-
zeit nur dann berücksichtigt, wenn Beginn und Abschluss dieser 
Maßnahmen dem Versicherer spätestens innerhalb eines Monats 
nach deren Beginn und Abschluss schriftlich angezeigt werden. Für 
den Zeitraum vor Eingang der Fertigstellungsanzeige einer Kernsa-
nierungsmaßnahme kann deren Berücksichtigung bei der Berech-
nung eines laufenden Beitrages nicht beansprucht werden.

8.6.4	 Beitragsanpassungen gemäß Ziffer 8 und Ziffer 8 a bleiben hiervon 
unberührt und können neben dieser durchgeführt werden.

9.	 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

9.1	 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 

9.1.1	 Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsneh-
mer vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, sind:

9.1.1.1	 die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich 
vereinbarten Sicherheitsvorschriften (siehe Teil A Ziffer 16),

9.1.1.2	 die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegen-
heiten (siehe Teil A Ziffer 16).

9.1.2	 Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrläs-
sig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles 
gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer 
innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis 
erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen. Das Kündigungsrecht 
des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsneh-
mer beweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig verletzt hat.

9.2	 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls

9.2.1	 Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung 
des Schadens zu sorgen;

9.2.1.1	 dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kennt-
nis erlangt hat, unverzüglich – ggf. auch mündlich oder telefonisch 
– anzuzeigen;

9.2.1.2	 Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung / -minderung 
– ggf. auch mündlich oder telefonisch – einzuholen, wenn die Um-
stände dies gestatten;

9.2.1.3	 Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung / -minde-
rung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere an 
dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche 
Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem 
Ermessen zu handeln;

9.2.1.4	 Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unver-
züglich der Polizei anzuzeigen;

9.2.1.5	 dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der 
abhanden gekommenen Sachen einzureichen;

9.2.1.6	 das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadens-
telle oder die beschädigten Sachen durch den Versicherer freige-
geben worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das 
Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z.B. durch Fotos) 
und die beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den 
Versicherer aufzubewahren;

9.2.1.7	 soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft – auf 
Verlangen in Schriftform – zu erteilen, die zur Feststellung des Ver-
sicherungsfalles oder des Umfanges der Leistungspflicht des Versi-
cherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache und 
Höhe des Schadens und über den Umfang der Entschädigungs-
pflicht zu gestatten;

9.2.1.8	 vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaf-
fung ihm billigerweise zugemutet werden kann; 

9.2.2	 Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers ei-
nem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Ziffer 2.1 
ebenfalls zu erfüllen, soweit ihm dies nach den tatsächlichen und 
rechtlichen Umständen möglich ist.

9.3	 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

9.3.1	 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Ziffer 
9.1 oder Ziffer 9.2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der 
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem 
Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Ver-
sicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

9.3.2	 Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der 
Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit we-
der für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des 
Versicherers ursächlich ist. 

9.3.3	 Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, 
ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungs-
frei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

10.	 Gefahrerhöhung

10.1	 Begriff der Gefahrerhöhung

10.1.1	 Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertrags-
erklärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen 
Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des Versiche-
rungsfalls oder eine Vergrößerung des Schadens oder die unge-
rechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher 
wird. 

10.1.2	 Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – vor-
liegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert nach dem 
der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat (siehe Teil A Ziffer 
17). 

10.1.3	 Eine Gefahrerhöhung nach Ziffer 10.1.1 liegt nicht vor, wenn sich 
die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen 
als mitversichert gelten soll.

10.2	 Pflichten des Versicherungsnehmers

10.2.1	 Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsneh-
mer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine Gefahr-
erhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten 
gestatten. 

10.2.2	 Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vor-
herige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vor-
genommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer 
unverzüglich anzeigen. 

10.2.3	 Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung 
unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der Versicherungs-
nehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von 
ihr Kenntnis erlangt hat.
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10.3	 Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer

10.3.1	 Kündigungsrecht des Versicherers
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Ziffer 
10.2.1, kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn 
der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verletzt hat.
Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der 
Versicherungsnehmer zu beweisen.
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Ver-
sicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Zif-
fer 10.3.2 und Ziffer 10.3.3 bekannt, kann er den Vertrag unter Ein-
haltung einer Frist von einem Monat kündigen. 

10.3.2	 Vertragsänderung
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der 
Gefahrerhöhung einen seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechen-
den erhöhten Beitrag verlangen oder die Absicherung der erhöhten 
Gefahr ausschließen. Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahr-
erhöhung um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die 
Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versicherungs-
nehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mit-
teilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In 
der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf 
dieses Kündigungsrecht hinzuweisen.

10.4	 Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpas-
sung nach Ziffer 10.3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines 
Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung aus-
geübt werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor 
der Gefahrerhöhung bestanden hat.

10.5	 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

10.5.1	 Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist 
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-
rungsnehmer seine Pflichten nach Ziffer 10.2.1 vorsätzlich ver-
letzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob 
fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem 
Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Ver-
sicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

10.5.2	 Nach einer Gefahrerhöhung nach Ziffer 10.2.2 und Ziffer 10.2.3 ist 
der Versicherer für einen Versicherungsfall, der später als einen 
Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Ver-
sicherer hätte zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der 
Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. 
Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, 
so gilt Ziffer 10.5.1 Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht 
des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung 
zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein 
müssen, bekannt war. 

10.5.3	 Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,

10.5.3.1	 soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhö-
hung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder 
den Umfang der Leistungspflicht war oder 

10.5.3.2	 wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die 
Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht 
erfolgt war oder 

10.5.3.3	 wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der 
Gefahrerhöhung einen seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechen-
den erhöhten Beitrag verlangt.

11.	 Überversicherung

11.1	 Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten 
Interesses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch der 
Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Über-
versicherung die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung he-
rabgesetzt wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist für 
die Höhe des Beitrages der Betrag maßgebend, den der Versicherer 
berechnet haben würde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem 
neuen Inhalt geschlossen worden wäre.

11.2	 Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht 
geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil 
zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht der 
Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

12.	 Mehrere Versicherer

12.1	 Anzeigepflicht
Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Ge-
fahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versi-
cherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der ande-
re Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben.

12.2	 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Ziffer 
12.1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter 
den in Abschnitt B  Ziffer 1 beschriebenen Voraussetzungen zur 
Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. 
Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt 
des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung er-
langt hat.

12.3	 Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung

12.3.1	 Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr 
versichert und übersteigen die Versicherungssummen zusammen 
den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die 
Summe der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Be-
stehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den Gesamt-
schaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

12.3.2	 Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflich-
tet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung 
ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann 
aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen 
Schadens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge 
bei demselben Versicherer bestehen. Erlangt der Versicherungs-
nehmer oder der Versicherte aus anderen Versicherungsverträ-
gen Entschädigung für denselben Schaden, so ermäßigt sich der 
Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die 
Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als 
wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen der 
Beitrag errechnet wurden, nur in diesem Vertrag in Deckung ge-
geben worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen 
ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen 
insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn der 
Gesamtbetrag der Versicherungssummen in diesem Vertrag in De-
ckung gegeben worden wäre.

12.3.3	 Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der 
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermö-
gensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene 
Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeit-
punkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Um-
ständen Kenntnis erlangt.

12.4	 Beseitigung der Mehrfachversicherung

12.4.1	 Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehr-
fachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entste-
hen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, 
dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versi-
cherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung des Beitra-
ges auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere 
Versicherung nicht gedeckt ist. Die Aufhebung des Vertrages oder 
die Herabsetzung der Versicherungssumme und Anpassung des 
Beitrages werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung 
dem Versicherer zugeht.

12.4.2	 Die Regelungen nach Ziffer 12.4.1 sind auch anzuwenden, wenn 
die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach Ab-
schluss der mehreren Versicherungsverträge der Versicherungs-
wert gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren Versiche-
rungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer 
geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur die ver-
hältnismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und der 
Beiträge verlangen.

13.	 Versicherung für fremde Rechnung

13.1	 Rechte aus dem Vertrag
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eige-
nen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schlie-
ßen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem 
Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das 
gilt auch, wenn der Versicherte den Versicherungsschein besitzt.

13.2	 Zahlung der Entschädigung
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Ver-
sicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte 
seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zah-
lung der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungs-
nehmers verlangen.

13.3	 Kenntnis und Verhalten

13.3.1	 Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsneh-
mers von rechtlicher Bedeutung sind, sind beider Versicherung für 
fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Ver-
sicherten zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des 
Versicherungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss sich 
der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und die 
Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versi-
cherte Repräsentant des Versicherungsnehmers ist.
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13.3.2	 Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der 
Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm eine 
rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht 
möglich oder nichtzumutbar war.

13.3.3	 Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der 
Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten 
geschlossen und den Versicherer nicht darüber informiert hat.

14.	 Aufwendungsersatz

14.1	 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens

14.1.1	 Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen 
nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für geboten 
halten durfte oder die er auf Weisung des Versicherers macht.

14.1.2	 Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen un-
mittelbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden oder in 
seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der Versiche-
rer Aufwendungsersatz nur, wenn diese Aufwendungen bei einer 
nachträglichen objektiven Betrachtung der Umstände verhältnis-
mäßig und erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf Weisung 
des Versicherers erfolgten.

14.1.3	 Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er 
auch den Aufwendungsersatz nach Ziffer 14.1.1 und Ziffer 14.1.2 
entsprechend kürzen.

14.1.4	 Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für ver-
sicherte Sachen betragen zusammen höchstens die Versicherungs-
summe je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Auf-
wendungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

14.1.5	 Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß Ziffer 14.1.1 
erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers 
vorzuschießen.

14.1.6	 Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr 
oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfe-
leistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen 
Interesse erbracht werden.

14.2	 Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens

14.2.1	 Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für die 
Ermittlung und Feststellung eines von ihm zu ersetzenden Scha-
dens, sofern diese den Umständen nach geboten waren. Zieht der 
Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand hin-
zu, so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung 
vertraglich verpflichtet ist oder vom Versicherer aufgefordert wur-
de.

14.2.2	 Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er 
auch den Kostenersatz nach Ziffer 14.2.1 entsprechend kürzen.

15.	 Übergang von Ersatzansprüchen

15.1	 Übergang von Ersatzansprüchen
Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen 
Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit 
der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum 
Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. 
Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen 
eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Ge-
meinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht wer-
den, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verur-
sacht. 

15.2	 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur 
Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der 
geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach Über-
gang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durch-
setzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, 
ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er 
infolgedessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im 
Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhält-
nis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

16.	 Kündigung nach dem Versicherungsfall

16.1	 Kündigungsrecht
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Ver-
tragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung 
ist vom Versicherungsnehmer in Textform zu erklären, vom Versi-
cherer in Schriftform. Sie muss der anderen Vertragspartei spätes-
tens einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädi-
gung zugegangen sein. 

16.2	 Kündigung durch Versicherungsnehmer
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort 
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungs-

nehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem 
späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden 
Versicherungsperiode, wirksam wird.

16.3	 Kündigung durch Versicherer
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zu-
gang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

17.	 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

17.1	 Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versiche-
rungsfalles

17.1.1	 Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich 
herbei, so ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei. Ist 
die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil 
wegen Vorsatzes in der Person des Versicherungsnehmers festge-
stellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als be-
wiesen.

17.1.2	 Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig her-
bei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen.

17.2	 Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der 
Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die 
für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung 
sind, täuscht oder zu täuschen versucht. Ist die Täuschung oder 
der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil gegen 
den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches 
festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewie-
sen.

18.	 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen

18.1	 Form
Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in die-
sem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den 
Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versi-
cherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem 
Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben. 
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des 
Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen 
Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die 
gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und 
Anzeigen bleiben unberührt.

18.2	 Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem 
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die 
dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absen-
dung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer 
bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer 
nichtangezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage 
nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

18.3	 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift 
seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung 
der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Ziffer 
18.2 entsprechend Anwendung.

19.	 Agentenvollmacht

19.1	 Erklärungen des Versicherungsnehmers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versiche-
rungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen be-
treffend 

19.1.1	 den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages,

19.1.2	 ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Be-
endigung,

19.1.3	 Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages 
und während des Versicherungsverhältnisses.

19.2	 Erklärungen des Versicherers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versiche-
rer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem 
Versicherungsnehmer zu übermitteln.

20.	 Repräsentanten
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhal-
ten seiner Repräsentanten zurechnen lassen.

21.	 Verjährung
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jah-
ren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem 
der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch 
begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kennt-
nis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. Ist 
ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 
angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum 
zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten 
Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.
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22.	 Gerichtsstand

22.1	 Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungs-
vermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilprozessord-
nung auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Ver-
sicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in 
Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

22.2	 Klagen gegen Versicherungsnehmer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungs-
vermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist ausschließlich 
das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungs-
nehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermange-
lung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

23.	 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

24.	 Bedingungsanpassung
Einzelne Bedingungen können mit Wirkung für bestehende Versi-
cherungsverträge geändert, ergänzt oder ersetzt werden,

	- 	 wenn eine Rechtsvorschrift eingeführt oder geändert wird, die 
diese Bedingungen betrifft oder auf der diese beruhen,

	- 	 bei einer diese Bedingungen unmittelbar betreffenden neuen 
oder geänderten höchstrichterlichen Rechtsprechung,

	- 	 wenn ein Gericht einzelne Bedingungen rechtskräftig für un-
wirksam erklärt oder

	- 	 wenn die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
diese Bedingungen durch Verwaltungsakt als mitgeltendem 
Recht nicht vereinbar beanstandet und die Würzburger zur Ab-
änderung auffordert 

und dadurch eine durch gesetzliche Bestimmungen nicht zu schlie-
ßende Vertragslücke entstanden ist und das Verhältnis Beitrags-
leistung und Versicherungsschutz in nicht unbedeutendem Maße 
gestört wird. 
Dies gilt nur für Bedingungen, die folgende Bereiche betreffen:

	- 	 Umfang des Versicherungsschutzes;

	- 	 Deckungsausschlüsse und 

	- 	 Pflichten des Versicherungsnehmers und der Versicherten.
Die geänderten Bedingungen dürfen den Versicherungsnehmer als 
einzelne Regelung und im Zusammenwirken mit anderen Bedin-
gungen des Vertrages nicht schlechterstellen als die ursprüngliche 
Regelung.
Die geänderten, ergänzten oder ersetzten Bedingungen sind den 
Versicherungsnehmern schriftlich bekanntzugeben und Inhalt und 
Grund der Änderung zu erläutern. Sie gelten als genehmigt, wenn 
der Versicherungsnehmer nicht innerhalb von zwei Monaten nach 
Bekanntgabe in Textform widerspricht. Hierauf wird er bei der Be-
kanntgabe ausdrücklich hingewiesen. Zur Wahrung der Frist ge-
nügt die rechtzeitige Absendung des Widerspruchs. Bei fristgemä-
ßem Widerspruchtreten die Änderungen nicht in Kraft.

25.	 Künftige Leistungsverbesserungen
Werden die dieser Versicherung zugrunde liegenden Wohngebäu-
de-Versicherungsbedingungen ausschließlich zum Vorteil der Ver-
sicherungsnehmer und ohne Mehrbeitrag geändert, so gelten die 
Inhalte der neuen Bedingungen mit sofortiger Wirkung auch für 
diesen Vertrag.


